
Vererben mit Verstand und Gefühl

„Versteht Ihr Euch noch in der Familie
oder habt Ihr schon geerbt?“ Dieser alte
Satz beruht auf Erfahrung: Falsches Ver-
schenken und Vererben macht sogar die,
die sich früher gut verstanden haben,
zu Feinden. Das gilt gerade auch bei gut
gemeinten Regelungen, die aber bei
näherem Hinschauen zu menschlichen
Katastrophen führen.

Wer sich nicht wirklich ganz genau über-
legt und festlegt, wohin sein Vermögen
nach seinem Tod hinfließen soll, ruiniert
die menschlichen Beziehungen zwischen
denen, die ihm nachfolgen: Ehegatten,
Kinder, Enkel, Neffen und Nichten sowie
Freunde.

Dr. Thomas Fritz, Rechtsanwalt
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Dr. Thomas Fritz
Rechtsanwälte

Kanzlei für Erbrecht und
Vermögensnachfolge

Montenstr. 11, 80639 München
Tel.: 089/178 30 72

E-mail: mail@drthomasfritz.de

- Testamente, Erbverträge, Ehe- und Erbverträge

- Behindertengerechte Testamente

- Pflichtteilsrecht

- Erbauseinandersetzungen

- Unternehmensnachfolge

Dr. Thomas Fritz ist u.a. Autor der Bücher
„Gezielte Vermögensvorsorge durch Testament und Schenkung”,
„Wie Sie Ihr Vermögen vernichten ohne es zu merken“ sowie
„Wie Sie Ihre Familie zerstören ohne es zu merken“,
die Sie unter www.testamentmuenchen.de probelesen können.
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Nächste
Sonderveröffentlichungen

zum Thema
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am 6. Mai und

10. Oktober 2016
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Christian Illenseher
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Erbrecht
Fachanwalt für Steuerrecht

Erbrecht und Steuerrecht

– Testamentsgestaltung/Aktualisierung Ihres Testaments

– Erbauseinandersetzung (gerichtlich /außergerichtlich)

– Durchsetzung/Abwehr von Pflichtteilsansprüchen

– Steueroptimierte Planung der Vermögensnachfolge

– Nießbrauch, Wohnrecht, Rente

– Übernahme von Testamentsvollstreckungen

– Schenkungsteuer /Erbschaftsteuer, auch bei Auslandsvermögen

Ihr Ansprechpartner: Neuhauser Straße 1/V
(Eingang Färbergraben)

80331 München
Telefon 089-235077-0

Telefax 089-235077-24
www.kohlmeier-illenseher.de
info@kohlmeier-illenseher.de
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maltry@rechtsanwaeltinnen.com www.rechtsanwaeltinnen.com
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80333 München
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Rechtsanwältin
Dorothee Conrad-Schweickert

Schwerpunkt: Erbrecht

Anton-Schrobenhauser-Weg 4
82008 Unterhaching
Tel: 089 / 66 00 04 00

www.rechtsanwaeltin-unterhaching.de

Für bäuerliche Betriebe gelten besondere erbrechtliche Be-
stimmungen.

Das Erbrecht in Europa ist nicht einheitlich. Wer seinen Ruhestand im Ausland verbringen will, sollte
sich daher rechtzeitig mit diesem Thema befassen. Foto: Andrea Warnecke

Um eine Zerschlagung des
landwirtschaftlichenBetrie-
bes zu vermeiden, wird bei
Erbauseinandersetzung,
BerechnungvonPflichtteils-
ansprüchen und Pflichtteil-
sergänzungsansprüchen
grundsätzlich nicht der Ver-
kehrswert ( Betrag, den ein
Dritter für den Betrieb zah-
len würde), sondern der –
meistensdeutlichgeringere
– Ertragswert (jährlicher
Reinertrag, multipliziert in
Bayernmit demKapitalisie-
rungsfaktor 18, angesetzt).
Wurde beispielsweise vom
Alleineigentümer desHofes
kein Testament hinterlas-
sen und können sich die
Erben nicht einigen, wer
den Betrieb fortführt, kann
unter bestimmten Voraus-

setzungen beim Landwirt-
schaftsgericht die ungeteil-
te Hofzuweisung an einen
Miterben der Erbengemein-
schaft und die Abfindung
der anderen Erben auf der
Basis des Ertragswertes be-
antragt werden. Wurde der
landwirtschaftliche Betrieb
bereits zu Lebzeiten im We-
ge vorweggenommener
Erbfolge vom Eigentümer
an ein Kind als Hofnachfol-
ger schenkungsweise über-
tragen, können nach dem
Erbfall Pflichtteilsergän-
zungsansprüche der ande-
ren Kinder drohen, welche
sich nach dem Ertragswert
richten.

Caroline Kistler

reChtsanwältin und

FaChanwältin Für FamilienreCht

Was Landwirte wissen müssen

Der europäische Ge-
danke, der Wunsch
des Zusammen-
wachsens der euro-

päischen Staaten und damit
der Vereinfachung der Rechts-
anwendung bei staatsübergrei-
fenden Sachverhalten, spiegelt
sich in der neuen EU-Erb-
rechtsverordnung wieder.

Für Todesfälle ab dem
17.August 2015 gilt die neue
Verordnung und wird für sämt-
liche Erbfälle mit Auslandsbe-
zug zur Anwendung kommen.

n Was verändert sich durch
die neue EU Erbrechtsver-
ordnung?

Das deutsche Erbrecht
bleibt bestehen, eine Verän-
derung des materiellen deut-
schen Erbrechts gibt es nicht.
Deutsches Erbrecht kommt
nach der neuen europäischen
Erbrechtsverortung jedoch nur
zur Anwendung, wenn der ge-
wöhnliche Aufenthaltsort in
Deutschland zum Zeitpunkt
des Todes bestand.

Sobald der Aufenthalts-
ort im Ausland liegt , gilt das
Recht des anderen Staates,
unabhängig von der Staatsan-

gehörigkeit des Verstorbenen.
Auch Vermögen in Deutsch-
land wird in diesem Fall nach
dem Recht des anderen Staates
vererbt.

n Chancen und Risiken der
neuen EU-Erbrechtsverord-
nung?

Durch die EU-ErbVO kön-
nen gezielt -durch den Wech-
sel des gewöhnlichen Auf-
enthalts- bestimmte Vorteile
anderer Staaten ausgenutzt
werden, sog. Forum Shopping,
z.B. gilt in Österreich die Frist
für die Pflichtteilsergänzung
nur zwei Jahre (anstatt 10 Jahre
in Deutschland) oder in Spani-
en müssen sich im Gegensatz
zu deutschem Erbrecht Be-
schenkte Schenkungen auf
den Nachlass automatisch im-
mer anrechnen lassen.

Auch hinsichtlich des
Pflichtteilsrechts kann dies
ausschlaggebend sein. Län-
der wie England, kennen kein
Pflichtteilsrecht, in Spanien
besteht ein stärkeres Pflicht-
teilsrecht als in Deutschland,
das sogenannte dingliche
Noterbrecht. Noch nicht ab-
schließend geklärt ist, ob die

EU-ErbVO gemeinschaftliche
Testamente, insbesondere die
Bindungswirkung des gemein-
schaftlichen Testaments, ak-
zeptiert.

n Erbschein versus europäi-
sches Nachlasszeugnis

Hatte der Erblasser seinen
gewöhnlichen Aufenthalt in
Deutschland und Vermögen
nur in Deutschland, so wird
weiterhin der Erbschein beim
Nachlassgericht beantragt.

Das europäische Nachlass-
zeugnis ist insbesondere dann
zu beantragen, wenn Nach-
lassvermögen in verschiede-
nen Ländern vorhanden ist.
Er ist in allen EU-Ländern
wirksam

Neu ist, dass das europä-
ische Nachlasszeugnis eine
Gültigkeitsdauer von nur
sechs Monaten hat. Nach Ab-
lauf der Gültigkeitsfrist kann
der Erbe eine neue beglaubigte
Abschrift beantragen. Ferner
kann das Gericht in Ausnah-
mefällen eine längere Gültig-
keitsfrist festlegen.

Florentine heine-mattern

FaChanwältin Für erbreCht,
maltry reChtsanwältinnen

Das Erbrecht
im Wandel

Die neue EU-Verordnung
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Vorteile und
Risiken beachten

Das geltende Erb-
schaftsteuerrecht eröff-
net immer noch einige
Möglichkeiten, um die
steuerliche Belastung für
die nachfolgende Gene-
ration möglichst niedrig
zu halten. Um Risiken
zu vermeiden, sollte
grundsätzlich die Hilfe
eines versierten Rechts-
anwalts mit erbrechtli-
chen und erbschaftsteu-
erlichen Kenntnissen in
Anspruch genommen
werden, so Fachanwalt
für Erb- und Steuerrecht
Christian Illenseher.

n Übertragung
von Immobilien

Das Erbschaftsteuerge-
setz ermöglicht es, inner-
halb von 10 Jahren Zu-
wendungen in Höhe von
insgesamt 400000 Euro
an Kinder, und sogar in
Höhe von 500000 Euro
an den Ehegatten steuer-
frei vorzunehmen. Tritt
der Erbfall erst zehn Jahre
später ein, so wird die frü-
her erfolgte Schenkung
nicht berücksichtigt. Hin-
zu kommt, dass der Nieß-
brauch (Nutzungsrecht)
abgezogen werden kann.
Jedoch sollten die Konse-
quenzen genau bedacht
werden. Eine Rückfor-
derung der Immobilie ist
meist nicht mehr mög-
lich.

n Familienheim

Die zu eigenen Wohnzwe-
cken genutzte Immobilie
(Familienheim) kann un-
ter Ehegatten zu Lebzei-
ten steuerfrei übertragen
werden, ohne dass Behal-
tensfristen bestehen. Oft
wird übersehen, dass dies
nur für die Übertragung
an den Ehegatten, nicht
aber an die Kinder gilt.
Im Erbfall sieht dies an-
ders aus – dann ist sowohl
die Übertragung an Ehe-
gatten als auch die Kinder
steuerfrei. Dies aber dann
mit der Einschränkung,
dass die Immobilie jeweils
selbst bewohnt werden
muss und dies für zehn
Jahre. Eine Vermietung
oder sogar ein Leerstand
können zum Wegfall
der Steuervergünstigung
führen – selbst wenn aus
beruflichen oder privaten
Gründen der Umzug in
eine andere Stadt notwen-

dig ist. Wenn eines der
Kinder das Familienheim
nach dem Tod des letzt-
versterbenden Ehegatten
beziehen möchte, sollte
man ihm diese Immobilie
daher nicht zu Lebzei-
ten übertragen, sondern
durch entsprechende Re-
gelungen im Testament
sicherstellen, dass die Im-
mobilie schließlich die-
sem Kind zugutekommt.

nGemeinschaftliches
Testament

Meist errichten Ehegatten
ein Testament, wonach
der überlebende Ehegatte
zunächst Alleinerbe wird
und die Kinder oder an-
dere Personen nach des-
sen Tod das verbleibende
Vermögen erben (Berliner
Testament). Dadurch wer-
den die Freibeträge ge-
genüber den Kindern im
ersten Erbfall verschenkt.
Durch Vermächtnisan-
ordnungen kann dies ab-
gemildert werden, wobei
das Vermächtnis nicht
erst beim Tod des länger-
lebenden Ehegatten fällig
sein darf. Insoweit ist eine
exakte Formulierung un-
abdingbar, auch um eine
ungewollte Bindungswir-
kung zu vermeiden, so
RA Christian Illenseher.

n Lebensversicherung

Häufig schließt der
Hauptverdiener der Fa-
milie eine Lebensversi-
cherung zur Absicherung
seines Ehegatten für den
Todesfall ab. Die Zahlung
aus dieser Lebensversi-
cherung ist in voller Hö-
he steuerpflichtig. Häufig
wird diese Steuerfolge
übersehen. Es kann sich
daher anbieten, dass die
Versicherung von dem
Ehegatten abgeschlos-
sen und dieser auch als
Bezugsberechtigter ein-
gesetzt wird. Versicherte
Person bleibt dann der
Hauptverdiener, sodass
die Leistung im Erbfall
steuerfrei bleibt. Zusam-
menfassend gibt es zahl-
reiche Möglichkeiten,
Steuern zu sparen, so
Erbrechtsexperte Christi-
an Illenseher. Wichtig ist
eine frühzeitige rechtli-
che Beratung, damit die-
se Möglichkeiten auch
ausgeschöpft werden
können.
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Viele Hände zerren am Objekt: Das Eigenheim unterliegt
einer komplizierten Erbschaftsregelung.
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